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Besoldungsreform in Nordrhein-Westfalen: Grundsatz-
fragen und Folgeprobleme eines „Systemwechsels“
Dr. Ludger Schrapper*

Im Rahmen einer zweistufig angelegten Dienstrechtsreform hat
Nordrhein-Westfalen zum 1.6.2013 – in einem ersten Schritt –
seine seit 2006 als Folge der Föderalismusreform I bestehende
legislatorische Zuständigkeit für das finanzielle Dienstrecht
wahrgenommen. Dabei wird das neue Landesbesoldungsrecht
durch eine weitgehende Übernahme der bundesrechtlich vorge-
prägten Strukturen gekennzeichnet. Wegen der europarechtli-
chen Vorgaben zum zulässigen Umfang einer Anknüpfung an
das Lebensalter war der „Systemwechsel“ vom Besoldungs-
dienstalter zur Erfahrung überfällig. Neueste Entwicklungen im
Gemeinschaftsrecht könnten jedoch das gefundene Konzept
schon wieder in Frage stellen. Außerdem werfen die vom Lan-
desgesetzgeber gefundenen Lösungen Umsetzungsfragen im
Vollzug auf. Davon berührt ist u. a. die Frage einer Ernennungs-
notwendigkeit bei systemübergreifenden Personalwechseln.

I. Einleitung

Als Folge der insoweit viel gescholtenen1 Föderalismusreform I
galt in Nordrhein-Westfalen (NRW) – wie in vielen anderen
Ländern – das auf den 31.8.2006 „eingefrorene“ Bundesbesol-
dungsrecht über Art. 125 Abs. 1 S. 1 GG für einen recht erheb-
lichen Zeitraum fort. Anders als im Statusrecht2 sind die seiner-
zeit von den Ländern reklamierten Spielräume gerade auch im
finanziellen Dienstrecht erst nach und nach ausgefüllt worden3.
Mit Wirkung vom 1.6.2013 ist NRW im Rahmen einer „zwei-
stufig“4 angelegten Dienstrechtsreform den als „dringlichen
Anpassungsbedarf“5 erkannten Reformstau in einem ersten
Schritt durch ein „Dienstrechtsanpassungsgesetz“ (DRAnpG v.
16.5.2013)6 angegangen.

Gewichtiger Gegenstand dieses Anpassungsgesetzes ist die
überfällige Wahrnehmung der Kompetenzzuweisung der
Art. 70, 74 Abs. 1 Nr. 27 GG für die Materie der Besoldung. Der
Landesgesetzgeber hat seinen Gestaltungsmöglichkeiten je-
doch erkennbar Zügel angelegt und sich dem Grunde nach für
eine bloße Überleitung des bis zum 31.08.2006 geltenden (Bun-
des-)Besoldungsrechts entschieden. Technisch bewirkt wurde
diese Inkorporation des BBesG nebst begleitendem Verord-
nungsbestand, indem der Geltungsgrund des Art. 125 Abs. 1
S. 1 GG durch einen landesrechtlichen ersetzt wurde, nämlich
§ 1 Abs. 2 des bereits bestehenden Landesbesoldungsgesetzes
(LBesG NRW) i. d.F. des Art. 1 Nr. 1 DRAnpG. Parallel dazu
ändert Art. 2 Nr. 1 DRAnpG die Bezeichnung des „ehemaligen“
BBesG“ – naheliegend – in „Übergeleitetes Besoldungsgesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen – ÜBesG NRW“. Auf diese
Weise bewirkt der Landesgesetzgeber zum einen die Fortgel-
tung des tradierten Normenbestandes des LBesG als eigener
Kodex, zum anderen eröffnet er sich den uneingeschränkt refor-
mierenden Zugriff auf den nun landesrechtlichen Bestand des
vormaligen BBesG. Hauptpunkt dieser in Art. 2 Nrn. 2 – 12 vor-
genommenen Änderungen ist der Systemwechsel von Dienstal-
ters- auf Erfahrungsstufen, auf den sogleich einzugehen sein
wird. Wie nicht anders zu erwarten, ist dieses Vorgehen auf Kri-
tik gestoßen, weil es das „neue“ Landesbesoldungsrecht durch
den strukturell unveränderten Altbestand des übernommenen
Bundesrechts in gewissem Umfang unnötig „überfrachtet“7.

II. Erfahrung statt Alter: ein Systemwechsel?

Ausweislich seiner amtlichen Begründung sind die „zentralen
Regelungsinhalte“8 der NRW-Besoldungsreform:
– die Umstellung der Grundgehaltstabellen mit aufsteigenden

Gehältern von Dienstalter- bzw. Lebensaltersstufen auf Er-
fahrungsstufen,

– die Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen
W 2 und W 3,

– die Ausbringung von Ämtern an den Sekundarschulen.

Letzteres ist ein NRW-Spezifikum und geht auf den sog. Schul-
kompromiss der Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Bünd-
nis90/DIE GRÜNEN zurück, der – nicht zuletzt durch Aufgabe
der Verfassungsgarantie für die Schulform der Hauptschule –
eine Erweiterung des dreigliedrigen Schulsystems um die Se-
kundarschule als Schulform des längeren gemeinsamen Ler-
nens (§ 17a SchulG) eröffnete9. Die daraus resultierenden
dienstrechtlichen Fragen sollen im Folgenden ebenso wenig be-
handelt werden wie die auf der Feststellung der Unteralimenta-
tion von Professoren10 beruhenden – strukturneutralen – Anpas-
sungen bei den Besoldungsgruppen W 2/311. Im Mittelpunkt der
weiteren Ausführungen soll hier die schon andernorts als „Sys-
temwechsel“ 12 bezeichnete Umstellung des Bemessungspara-
meters „Alter“ auf die „berufliche Erfahrung“ stehen. Schon
nach eigenem Bekunden13 reagiert der Landesgesetzgeber hier-
mit auf europarechtliche Vorgaben und deren Konkretisierung
durch eine neuere Entscheidung des EuGH vom 8.9.201114.

1. Alter als untaugliches Kriterium der
Besoldungsbemessung

Angestoßen durch eine zunächst im Arbeitsrecht geführte De-
batte um die Folgen der Richtlinie 2000/78/EG bzw. des trans-
formierenden AGG15 für die verbreitete Anknüpfung tariflicher
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